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Cyrill Pinto

Seit 2005 gilt in der Schweiz ein
Gentechnik-Moratorium.DerAn-
bau genveränderter Pflanzen ist
nur zu Forschungszwecken er-
laubt. Bei Nutztieren ist Gentech-
nik verboten. Gentechnisch ver-
änderte Pflanzen sollen sich –
nach heutigem Stand – nicht in
derNaturverbreiten können, und
auf den Tellern der Schweizerin-
nenundSchweizersoll kein«Gen-
tech-Essen» landen. Inzwischen
hat dieTechnik grosse Fortschrit-
te gemacht. 2020 erhielten zwei
Forscherinnen denNobelpreis für
Chemie für ihre Entdeckung der
sogenannten Genschere. Damit
lässt sich das Erbgut – auch von
Lebensmittelpflanzen – präzise
verändern.

Das Parlament beauftragte
den Bundesrat mit einer Rege-
lung für diese neue Technik. Vor
einem Jahr gab derBundesrat be-
kannt, diese ausserhalb des be-
stehenden Gentechnikgesetzes
regeln zu wollen. Den Auftrag
dazu erhielt der Bundesrat 2022
vomParlament. ImFrühling legte
Bundesrat Rösti das «Bundes
gesetz über Pflanzen aus neuen
Züchtungstechnologien»vor.Das
heikleWort «Gentechnik» fehlte
imEntwurf. Geholfen hatswenig.

Befürworter und Gegner
lehnen Röstis Plan ab
Von der Öffentlichkeit bisher un-
bemerkt schaltete derBund kürz-
lich das Ergebnis der Vernehm-
lassung zum Entwurf des Ge-
setzes auf. Das rund 2000 Seiten
starke Dokument zeigt: Gentech-
Befürworter und -Gegner leh-
nen Röstis Plan unisono ab.
Selbst Bauernverbände und
Detailhändler sind kritisch.

Die Industrie – angeführt
von Saatguthersteller Syngenta
und dem Wirtschaftsverband
Scienceindustries – nennen den

Entwurf «eine verpasste Chan-
ce». Er bringe keine Erleichte
rungen, sondern übertrage die
alten Gentechnikregeln auf neue,
präzisereVerfahren. «Statt Inno
vation zu fördern, wird sie blo-
ckiert», kritisiert Syngenta. Die
Schweiz entferne sich damit von
derEU und anderen Ländern, die
längst risikobasierte Zulassungen
vorsähen.

Harte Worte kommen auch von
Scienceindustries. Der Dachver-
bandvon 250 Chemie- und Phar-
maunternehmen lehnt den Ent-
wurf als «untauglich» ab und
spricht von einem «regulatori-
schen Sonderweg ins Abseits».
Der Entwurf verhindere «trag-
fähige Lösungen für eine nach-
haltige und wettbewerbsfähige
Landwirtschaft», sagt Direktor
Stephan Mumenthaler. Der Ent-
wurf basiere weitgehend auf
dem alten Gentechnikgesetz von
2003 und verordne den neuen
Züchtungsverfahren wie der
Genschere «faktisch einAnwen-
dungsverbot».

Der SchweizerBauernverband
(SBV) begrüsst das neue Gesetz
zwar grundsätzlich. Die neuen
Methoden böten «erhebliches
Potenzial», um die Herausfor-

derungen in der Landwirtschaft
zu bewältigen. Doch dann hört
das Lob vom SBV schon auf: Der
Entwurf dürfe nicht zu einem
«faktischen Verhinderungsge-
setz» werden. In der vorliegen-
den Form seien die Hürden und
Verfahren «so hoch angesetzt,
dass ein Einsatz in der Schwei-
zer Landwirtschaft in absehba-
rer Zeit nicht realistisch ist».Nur
durch eine Anpassung an das
geplante EU-Modell liesse sich
das Potenzial der neuen Tech-
niken nutzen.

Auch der Schweizer Detail
handel zeigt sich kritisch. Die
SwissRetail Federation,derBran-
chenverband von Migros, Coop,
Denner und weiteren Händlern,
lehnt denvorliegendenGesetzes-
text ab. Der Zeitpunkt sei «ver-
früht» und der Entwurf «nicht
zielführend», solange die EU ihre
eigene Regulierung noch ver-
handle. Der Verband warnt vor
einem «Swiss Finish», also einer
strengeren Schweizer Sonderre-
gelung: Eine Deklarationspflicht
von Produktenmit neuen Züch-
tungstechnologien, die in der EU
nicht vorgesehen ist, würde den
Detailhandel «mit erheblichem
Zusatzaufwand» belasten. Der
Schweizer Markt würde damit
faktisch vom europäischen Wa-
renverkehr abgeschottet.

Doch auch gentechkritische
Organisationen lehnen den Ge-
setzesentwurf rundweg ab:
Greenpeace, dieAllianz Gentech-
frei und Bio Suisse sprechen von
«einem Versuch, die Gentech-
nik durch die Hintertür einzu-
führen».Mit demBegriff «Züch-
tungstechnologien»würde Rösti
verschleiern, dass es sich nach
wie vor um gentechnische Ein-
griffe handle. Die Kritiker for-
dern, die Verfahren weiterhin
im Gentechnikgesetz zu regeln.
Ebenso fordern sie eine klare
Deklarationspflicht für alle Pro-

dukte. Wo Gentechnik drin sei,
müsse das auch draufstehen.

Beim Departement Rösti gibt
man zu,dass dieRückmeldungen
zu den geplanten Regeln «teils
weit auseinanderliegen». Man
werte die Rückmeldungen zur-
zeit aus, sagt Uvek-Sprecher
Harald Hammel. Allenfalls gebe
es noch Änderungen: «Wir sind
mit verschiedenen Stakeholdern
im Gespräch und erarbeiten
gangbare Lösungen.» Für kon-
kreteAussagen überÄnderungen
sei es jedoch zu früh.

Regelung auch in
der EU umstritten
Das Ziel im Departement Rösti
ist jedenfalls immer noch klar:
Es sei im Interesse der Schweiz,
rechtliche Grundlagen für die
neuen Technologien zu formu-
lieren, soHammel. «DerBundes
rat will vermeiden, dass die
Schweizer Forschung und Land-
wirtschaft gegenüber dem Aus-
land benachteiligt wird.» Denn
dank der neuen Technologien
könnten Pflanzen gezüchtetwer-
den, die resistenter gegen Krank-
heiten oderTrockenheit seien, so
derUvek-Sprecher: «Damit liesse
sich der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln senken.»

Wie die EU die neue Gen
scherentechnologie genau re-
gelt, ist tatsächlich noch nicht
definitiv entschieden: Die EU-
Kommission plant – wie die
Schweiz – eine Sonderregel für
«neue» Pflanzen. Falls diese
höchstens 20 gentechnischeVer-
änderungen aufweisen, sollen
sie konventionell gezüchteten
Pflanzen gleichgestellt werden.
Dadurch würden über 90 Pro-
zent aller Pflanzen, die mittels
Genschere verändert wurden,
ohne Risikoprüfung zugelassen.
Doch die geplante Regelung ist
unter den Mitgliederländern
umstritten.

Rösti will Gentechpflanzen
in der Schweiz zulassen
Zukunft der Ernährung Der SVP-Bundesrat möchte Pflanzensorten, die mit der Genschere
Crispr bearbeitet sind, mit Deklaration erlauben. Dagegen regt sich breiter Widerstand.

«Die Hürden und
Verfahren sind so
hoch angesetzt,
dass ein Einsatz
in absehbarer Zeit
nicht realistisch ist.»

Schweizer Bauernverband (SBV)

Veränderte Gerste wird auf ihre Eigenschaften untersucht. Auf ein Gesetz für die Zulassung wird noch hingearbeitet. Foto: Jonathan Labusch

Das ist dann wohl Bauern-
schläue. Die Landwirtschafts-
kammer – das Parlament des
Bauernverbands – hat gestern
dessen Stellungnahme zumEU-
Vertragspaket zuhanden des
Bundesrats diskutiert. Der Vor-
stand unter der Leitung von
Mitte-Nationalrat Markus Ritter
hatte den Entscheid so vorge-
spurt, dass sich am Schluss so-
wohl Befürworter als auch Geg-
ner des Pakets als Gewinner
fühlten. Von beiden Seiten
lautet das Urteil, dass «diese
Stellungnahme sehr positiv ist».
Anschaulich ist hierzu folgende
Formulierung in der offiziellen
Kommunikation: «Der Schweizer
Bauernverband strebt eine sta
bile, planbare undwirtschaftlich
tragfähige Beziehung zur Euro-
päischenUnion an und sieht den
bilateralenWeg hierfür als alter-
nativlos.» Bloss,was ist der bila-
teraleWeg?

DieBefürworterderneuenEU-
Verträge sehen diese als konse-
quente Fortsetzung diesesWegs.
Sie bezeichnen dasVertragspaket
als «Bilaterale III». Entsprechend
lesen sie den Satz in derStellung
nahme als implizite Zustimmung
zum EU-Paket. Für die SVP be-
deutet die Fortführung des
bilateralen Wegs hingegen, das
Paket abzulehnen.

Die Chancen der SVP auf einen
Erfolg bei derVolksabstimmung
würden deutlich sinken, sollte
sie die Bauern, denen sie histo-
risch nahesteht, nicht ins Nein-
Lager ziehen können. Die Ab-
stimmung findet frühestens
Mitte 2027 statt.

Derwahre Sieger von gestern
ist also der Bauernverband. Er
hat einen drohenden Streit im
eigenen Lagervertagt.Anders als
die meisten anderen Verbände
und insbesondere die Parteien
wird derVerband erst eine Parole
fassen, sobald Bundesrat und
Parlament das Paket fertig be-
arbeitet haben. Diese sollen, so
fordert der Bauernverband, ver-
schiedene seiner Kritikpunkte
berücksichtigen. Insbesondere
soll die Branche besser in die
sogenannten gemischten Aus-
schüsse aus Schweizer und EU-
Vertretern einbezogen werden.
Dies scheint, wie weitere An
passungen bei der inländischen
Umsetzung, machbar.

Dass die Schweiz bei einerAn-
nahme des Pakets dagegen im
Bereich der Lebensmittelsicher-
heit gewisse Rechtsakte aus der
EU übernehmen müsste, dürfte
nicht zu verhindern sein, da dies
Teil des verhandelten Pakets ist.

Konrad Staehelin

US-Präsident DonaldTrumpwill
im Januar amWEF in Davos teil-
nehmen – offiziell bestätigt ist
sein Besuch zwar noch nicht,
doch sowohl das WEF wie auch
der Bund gehen davon aus, wie
mehrere Quellen der «Aargauer
Zeitung» sagten.

Ob Trump tatsächlich nach
Davos reisen wird, bleibt wohl
bis zum Beginn des Treffens am
19. Januar 2026 offen. Sicher ist:
Er wurde während der Video-
schalte am letzten WEF im ver-
gangenen Januar vonWEF-Chef
Børge Brende mündlich zum
nächsten Forum eingeladen. Zu-
demwerden alle Staatschefs der
G20-Staaten jedes Jahr ange-
fragt, ob sie teilnehmen wollen.

Die Chancen auf eine Teil-
nahmeTrumps stehen also nicht
schlecht. Er liebt die globale
Bühne des Forums.Es hilft sicher
auch, dass Blackrock-Chef Larry
Fink einen gutenDraht zuTrump
hat. Fink amtet interimistisch als
Co-Präsident desWEF.

BeimEidgenössischenDepar-
tement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung (WBF) nimmt
man «den möglichen Besuch
des US-Präsidenten interessiert
zur Kenntnis»,wie Sprecher Urs
Wiedmer sagt. Für die Schweiz
käme Trumps Teilnahme am
WEFgelegen: Seit August gelten
für Schweizer Produkte US-
Strafzölle von 39 Prozent, nach-
dem Trump eine bereits aus-
gehandelte Absichtserklärung
nicht unterzeichnet hat. Spätes-
tens amWEF wolle die Schweiz
einen Deal, heisst es beimWBF.

«Wir sind weiterhin auf allen
Stufen im Gespräch mit den

zuständigen US-Ministerien»,
sagt WBF-Sprecher Wiedmer.
«Dabeiwerdenvon beiden Seiten
noch offene Fragen geklärt.»
Die Schweiz habe ein angepass-
tes Angebot gemacht, um eine
rasche Einigung und damit eine
schnelle Senkung der Zusatz
zölle zu erreichen. «Am Ende
entscheidet Präsident Trump»,
sagt Wiedmer.

Damit stehen die diplomati-
schen Bemühungen dort, wo
sie Ende Juli mit dem verun-
glückten Telefonat zwischen
Trump und Bundespräsidentin
Karin Keller-Sutter ende-
ten. Wirtschaftsminister Guy
Parmelin sprach vergangene
Woche in Washington kurz mit
dem US-Finanzminister Scott
Bessent über die US-Strafzölle –
ohne Ergebnis. Noch im August
hatte Bessent in einem Interview
gesagt,manwolle bis EndeOkto-
ber eine Lösungmit Ländernwie
der Schweiz. Darauf hofftman in
Bundesbern nach wie vor.

Seit der überraschenden Ver-
hängung der Strafzölle versucht
die Schweiz, mit einem Mass-
nahmenpaket – etwa mehr In-
vestitionen in denUSA– eine Lö-
sung zu finden.

Cyrill Pinto und Jorgos Brouzos

Hilft dasWEF 2026 der
Schweiz im US-Zollstreit?
Globale Bühne Der Besuch von Donald
Trump böte die Chance für einen Deal.

Ob Trump kommt,
bleibt wohl bis zum
Start des Forums
im Januar offen.

Bauern vermeiden klare
Haltung zum EU-Paket
EU-Abkommen Der Bauernverband vertagt
den Konflikt innerhalb der Landwirtschaft.
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Reiseverbot Der Bundesrat hat
an seiner gestrigen Sitzung die
Vernehmlassung zur Änderun-
gen im Ausländer- und Integra-
tionsgesetz (AIG) und im Asyl-
gesetz eröffnet. Danach dürfen
Asylsuchende, vorläufig Aufge-
nommene sowie schutzbedürf-
tige Personen nicht mehr in ih-
ren Heimat- oder Herkunfts-
staat reisen oder andere Länder
besuchen. Das Staatssekretariat
fürMigration (SEM) kann Reisen
nurnoch bei besonderen persön-
lichen Gründen ausnahmswei-
se bewilligen. Von dieser Ein-
schränkung ausgenommen blei-
ben Personenmit Schutzstatus S
aus derUkraine. Für sie soll eine
Sonderregelung festgeschrieben
werden, die solange gilt, bis der
Schutzstatus aufgehoben wird.
Die Vernehmlassung läuft bis
zum 5. Februar 2026. (aeg)

Asylsuchende
dürfen nicht mehr
ins Ausland reisen

Ostschweiz Postauto will in den
Kantonen St. Gallen, Thurgau
und den beiden Appenzell ab
2027 selbstfahrende Autos ein-
setzen, wie das Unternehmen
gestern mitteilte. Kunden sollen
künftig via App eine Fahrt in
einem automatisierten Fahrzeug
buchen können.Wollenmehrere
Nutzerinnen und Nutzer
zur selben Zeit eine ähnliche
Strecke fahren,wird das System
die Fahrten zusammenlegen.Die
selbstfahrendenAutos sollen das
Angebot von Postauto in den Ge-
bieten ergänzen, die «mit dem
klassischen Linienverkehr nicht
optimal erschlossen sind» oder
wo der Fahrplan zu Randzeiten
stark ausgedünnt ist, wie es in
der Mitteilungweiter heisst. Be-
reits im Dezember 2025 startet
Postauto mit Testfahrten. Die
Flotte selbstfahrender Autos in
derOstschweiz umfasst 25 elekt-
rische Fahrzeuge, die Platz für je
vier Fahrgäste bieten. (red)

Postauto testet
selbstfahrende
Fahrzeuge

Opferhilfegesetz Gestern hat der
Bundesrat mitgeteilt, dass das
Opferhilfegesetz eineTeilrevision
erhalten soll. Damitwill er gegen
die Zunahmevon häuslicher und
sexualisierter Gewalt vorgehen.
Geplant sind unter anderem
kostenlose forensische Doku-
mentationen und ein Ausbau
der Unterbringungsangebote
für Betroffene. Das Opferhilfe-
gesetz sieht neben finanziellen
Leistungen auch medizinische
und psychologische Hilfe vor.
Dieses Angebot soll nun ausge-
baut werden.

Die Zahl der Femizide in der
Schweiz erreicht mit 22 Fällen
einenHöchststand. EndeAugust
reagierte die SPmit einerVolks-
initiative gegen geschlechtsspe-
zifische Gewalt. Bund und Kan-
tone sollen in der Verfassung
verpflichtetwerden, geschlechts-
spezifische Gewalt aktiver zu
bekämpfen. Zudem fordert die
SP Minimalstandards in Opfer-
schutz und Prävention für die
ganze Schweiz. Das nötige Geld
dafür, die SP schätzt 500 Millio-
nen Franken, soll der Bund zur
Verfügung stellen. (zeg)

MehrHilfsangebote
für Opfer von
häuslicher Gewalt

Claudia Gnehm

Das Bundesgericht meint es
tierisch ernst mit den Bezeich-
nungen für Fleischersatzpro-
dukte: Tierartenbezeichnungen
wie «Poulet», «Güggeli», «Pollo»,
«Schwein» oder «Porc» seien
unzulässig, auch in Slogans wie
«Poulet aus Pflanzen. Güggel
tanzen», «Veganes Schwein.
Gesund und fein» oder «wie
Poulet». Das führt das Gericht in
der gestern publizierten Begrün-
dung seines Urteils vomMai aus.

Bereits klargemacht hat das
Gericht damals, dass nur Kenn-
zeichnungen erlaubt seien, bei
welchen die tatsächliche Art des
Lebensmittels zu erkennen sei,
um vor Täuschungen und Ver-
wechslungen zu schützen. Bei
der Auseinandersetzung, in die
sich zuletzt das Eidgenössische
Departementdes Innern (EDI)von
Bundesrätin Elisabeth Baume-
Schneider (SP) einschaltete, ging
es umden Fall der Zürcher Firma
Planted Foods.

Diese verkaufteweiterhin ihre
pflanzlichen Fleischimitate ge-
kennzeichnet mit «Planted
Chicken» oder «Güggeli» und
wartete zu, um zu sehen,wie viel
Spielraum ihr nach der Urteils-
begründung noch übrig bleibt.
Jetzt ist klar, das Gericht lässt
nirgends – weder in der Ver-
marktung noch der Bewerbung
der pflanzlichen Imitationspro-
dukte –Tierartenbezeichnungen
durch.

«Fantasiebezeichnungen»
sind weiterhin zulässig
Die neue Vorgabe lautet: «Le-
bensmittel, die eine Tierarten
bezeichnungverwenden,müssen
auchvon dieserTierart gewonne
ne Bestandteile enthalten.» Das
gilt auch für Konkurrenten von
Planted; zum Beispiel Nestlés
Garden-Gourmet-Marke mit
vegetarischen Angeboten wie
«Chick’n Style Filet Pieces».

Gemäss der Urteilsbegrün-
dung können die Fleischersatz-
firmen das Täuschungsrisiko
auch nicht reduzieren, wenn

sie für ihre Produkte jeweils
auch noch eine korrekte Sach-
bezeichnung wie «pflanzliche
Lebensmittel aus Erbsenprotei-
nen» verwenden. Ebenso sei un-
erheblich, dass ein Teil der Kon-
sumentinnen und Konsumenten
möglicherweise in der Lage sei,
die beanstandeten Lebensmittel
der Beschwerdegegnerin we-
nigstens bei näherer Betrach-
tung als pflanzliche Fleischer-
satzprodukte zu identifizieren.

Interessant ist zudem, wie
das Gericht Ausnahmen für Le-
bensmittel mit Tierbegriffenwie
«Osterhasen» , «Gummibären»,
«Mandelfische» und wohl auch
Naschereien wie süsssaure
«Fröschli», «Glückskäfer» oder
«Katzenzungen» begründet: Es

handle sich hier um «Fantasie
bezeichnungen des etablierten
gewöhnlichenSprachgebrauchs».
Vor allem Schokoladenhersteller
dürften aufatmen.

Das Zürcher Start-up muss
seine Pflanzenprodukte nun
umtaufen. Eine Planted-Foods-
Sprecherin kritisiert: «Ein ge-
nerelles Verbot von Tierbezeich-
nungen auf der Verpackung,
speziell nur für Fleischersatz
produkte, hat aus unserer Sicht
keine rechtliche Grundlage.» Die
Umsetzung derEinschränkungen
werde aber nun geprüft.

Sie fügt hinzu: «Dass das
Gericht unsere Fantasiebezeich-
nungen wie ‹Planted Chicken›
nicht als solche zulässt, finden
wir gerade im Hinblick auf

Mandelfische, Gummibären und
Katzenzungen irrsinnig.» Aus
Sicht von Planted Foods helfen
die bisherigen Bezeichnungen
vielen Konsumentinnen, pflanz-
liche Alternativen intuitiv zu
verstehen und in ihren Alltag zu
integrieren.

Auch Begriffe wie «Steak»
und «Filet» bleiben erlaubt
Positiv beurteilt die Firma dage-
gen, dass das Bundesgericht ge-
nerische Begriffe wie «Steak»
oder «Filet» ausdrücklich zu-
lässt. Das sei einwichtiges Signal
für Klarheit. Zu den neuenAlter
nativbezeichnungen, welche die
Tierbegriffe ersetzen sollen,
konnte Planted noch keine An-
gaben machen.

Nestlé ist ebenfalls von der
neuenRechtsprechungzureidge-
nössischen Lebensmittelgesetz
gebung betroffen. Die Firma ist
daran, die Folgen für das Fleisch-
ersatzsortiment in der Schweiz
zu prüfen, wie eine Nestlé-
Sprecherin sagt. Ziel sei, den
Konsumenten klare und trans-
parente Produktinformationen
zu geben, damit sie sich beim
Lebensmitteleinkauf zurecht
finden könnten.

Um Verwechslungen zu ver-
meiden, schreibe Nestlé auf der
Vorderseite der Verpackungen
bereits gut sichtbar an, dass die
pflanzlichen Fleischalternativen
beispielsweise «100% veggie»,
«vegan» oder aus «pflanzlichem
Protein» seien.

Wieso ist der Begriff «Planted Chicken»
verboten, «Gummibär» aber nicht?
Bundesgericht urteilt klar Pflanzliche Fleischersatzprodukte dürfen keine Tierbezeichnungenmehr tragen.
Davon ausgenommen sind Lebensmittel mit Tierbegriffen wie «Osterhasen» oder «Katzenzungen».

Vegetarierfleisch von Firmen wie Planted Foods darf keinerlei Tierbezeichnungen mehr verwenden. Foto: Manuela Matt

Der Bundesrat spricht sich
gegen ein Verbot von Kinder-
kopftüchern an Schulen
und Kindergärten aus. Das
antwortete er gestern auf ein
Postulat der Mitte-Ständerätin
Marianne Binder und überlässt
damit die Handhabe der
heiklen Frage den Kantonen.

Binder hatte verlangt, eine
Rechtsgrundlage für ein
Kopftuchverbot an Schulen
zu prüfen. Sie schrieb, es
könne nicht im Sinne der
Verfassung sein, «sich auf
die Glaubens- und Gewissens-
freiheit zu berufen, um Unter-
ordnung zu rechtfertigen».
Das Kopftuch für muslimische
Mädchen habe «einen
diskriminierenden und
sexualisierenden Charakter».

Das Bundesamt für Justiz
geht auf die Argumente von
Marianne Binder gar nicht ein.
Stattdessen liest sich der
Bericht über 33 Seiten wie eine
allgemeine Verteidigungs-
schrift für das Kopftuch. Um
kleine Mädchen geht es nur
am Rande.

Der Bericht listet zahlreiche
Befragungen und Unter
suchungen auf, die allesamt
beweisen sollen, dass nichts
am Kopftuch frauenfeindlich
oder Ausfluss patriarchalischen
Denkens sei. Als Beweis dient
unter anderem eine deutsche
Studie von 2006, in der
315 türkischstämmige
Musliminnen teilnahmen und
94 Prozent von ihnen erklärten,
«dass es in einer Ehe oder

Partnerschaft heute wichtig sei,
dass auch Frauen ihre beruf
lichenWünsche erfüllen
könnten». Und in der nur
die «geringe» Anzahl von
41 Prozent das traditionelle
Rollenmodell mit dem Mann
als Ernährer guthiess. Andere
Beispiele sollen zeigen, dass
nicht der Schleier das Problem
ist, sondern die Gesellschaft,
die ihn ablehnt. Musliminnen

mit Kopftuch würden
diskriminiert, «da es ein
Symbol mit negativen
Bedeutungszuschreibungen»
sei. Das Kopftuch bilde eine
Barriere in der Berufsbildung,
da es für verschleierte Frauen
«auch mit ausgezeichneten
Zeugnissen schwierig» sei, eine
Lehrstelle zu finden. Viele
sähen sich daher «gezwungen,
entweder ihr Kopftuch abzu
legen oder ihre beruflichen
Pläne zu ändern».

Tatsächlich haben mehrere
Studien in der Schweiz gezeigt,
dass Musliminnen oft aus
anderen Gründen eine
niedrigere Erwerbsquote
haben als andere Frauen – zum
Beispiel wegen traditioneller
Rollenbilder.

Nirgends geht der Bericht auf
die entscheidende Frage ein,
warum Kinderhaare überhaupt
verhüllt werden sollten.Was
es mit kleinen Mädchen macht,
wenn sie schon früh lernen,
dass sie etwas verstecken
sollen, etwas an ihnen
schambehaftet ist. Und sie
nur «richtig» sind, wenn sie
sich in einer gewissenWeise
kleiden.

Dieser Bericht aus dem Amt
von SP-Bundesrat Beat Jans ist
ein ideologisch motiviertes
Ausweichmanöver, das dem
Thema nicht gerecht wird.

Und den betroffenen Mädchen
erst recht nicht.

Bettina Weber

WarumMädchenhaare verhüllt werden, interessiert den Bundesrat nicht
Analyse Das Bundesamt für Justiz liefert einen ideologisch motivierten Bericht und weicht wichtigen Fragen aus.

Der Bericht über
33 Seiten liest sich
wie eine allgemeine
Verteidigung
für das Kopftuch.


